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Titel

„Wählen gehen“
Was Sie bei der Wahl zum Deutschen Bundestag beachten sollten

Politiker aller im Bundetag vertretenen
Parteien haben die Bürger wiederholt
dazu aufgerufen, von ihrem Stimm-
recht Gebrauch zu machen. Die ALfA
schließt sich diesem Aufruf ausdrück-
lich an: „Gehen Sie zur Wahl! Unter-
stützen Sie die, die für das Recht auf
Leben einstehen!“

Da die technischen Abläufe einer Bun-
destagswahl immer wieder Fragen auf-
werfen, veröffentlichen wir nachfol-
gend in Auszügen die Wahlhinweise des
Deutschen Bundestages:

Die Erststimme wird auf der linken
Seite des Stimmzettels vergeben. Sie ist
die Wahlkreisstimme und hat mit dem
Kräfteverhältnis im Bundestag zunächst
nichts zu tun. Sie entscheidet, welcher der
örtlichen Kandidaten die Region in Ber-
lin vertritt. Es gewinnt, wer im jeweili-
gen Wahlkreis die meisten Stimmen hin-
ter sich bringen kann. Dazu reicht die ein-
fache Mehrheit. Nur ausnahmsweise hat
die Erststimme etwas mit der Stärke ei-
ner Partei im Parlament zu tun. Dann näm-
lich, wenn eine Partei zwar bundesweit
bei den Zweitstimmen an der Fünf-Pro-
zent-Hürde gescheitert ist, aber minde-
stens drei ihrer Kandidaten per Erststim-
me erfolgreich sind: Dann zieht sie doch
in den Bundestag ein. Und außerdem
kommt jeder Wahlkreisgewinner in den
Bundestag, völlig unabhängig davon, ob
seine Partei die Fünf-Prozent-Hürde über-
windet oder nicht.

 Die Zweitstimme wird auf der rech-
ten Hälfte des Stimmzettels vergeben. Sie
ist die Entscheidungsstimme. Sie be-
stimmt, von wenigen Ausnahmen abge-
sehen, allein darüber, in welchem Kräfte-
verhältnis die Parteien im Bundestag ver-
treten sind. Da sie also über Mehrheit oder
Minderheit im Parlament entscheidet,
wird durch sie vorgegeben, welche Partei
oder welche Parteienkoalition im Bundes-
tag so stark wird, dass deren Abgeordne-
te ihren Kandidaten für das Amt des Bun-
deskanzlers durchbringen können. Sobald
bundesweit alle Zweitstimmen zusam-
mengezählt sind und feststeht, wie viele
Sitze die einzelnen Parteien im Verhält-
nis zueinander bekommen, wird ermittelt,

wie viele Abgeordnete über die jeweili-
gen Landeslisten in den Bundestag ein-
ziehen. Deshalb stehen auf der rechten
Stimmzettelhälfte hinter den Parteien
auch die erstplazierten Bewerber der je-
weiligen Landesliste der Parteien.

 Das Direktmandat wird direkt vom
Wähler an einen Bewerber im eigenen
heimischen Wahlkreis vergeben. Und
zwar geht der Auftrag immer an denjeni-
gen Kandidaten, der vor Ort die meisten
Erststimmen bekommt. Er ist automatisch
gewählt, unabhängig vom Abschneiden
seiner Partei und vom bundesweiten Kräf-
teverhältnis. Während die Bewerber auf
Landeslisten am Wahlabend oft noch stun-
denlang bangen müssen, ob auch sie in
den Bundestag einrücken, ist der Gewin-
ner des Direktmandates direkt bekannt,
sobald im Wahlkreis die Erststimmen aus-
gezählt sind. (...)

Wer in den Bundestag kommt, entschei-
det der Wähler. Er findet dazu auf seinem
Stimmzettel zwei Vorschläge vor. Links
den Kreiswahlvorschlag für die Erststim-
me, rechts den Landeswahlvorschlag für
die Zweitstimme. Da es bei der Zweit-
stimme um das Kräfteverhältnis der Par-
teien im Bundestag geht, stellt jede Par-
tei, die an der Bundestagswahl teilnehmen

will, in den einzelnen Bundesländern Li-
sten auf. Darin stehen der Reihenfolge
nach diejenigen Kandidaten, die die Par-
tei gern im Bundestag hätte. Die Landes-
liste „zieht“ immer von oben nach unten.
Wenn also in einem Land zehn Mandate
auf eine Partei entfallen und diese Partei
in dem Land vier Direktmandate errun-
gen hat, bleiben sechs Sitze übrig, die über
die Landesliste vergeben werden. (...)

 Überhangmandate haben damit zu
tun, dass über die Erststimme Direktman-
date zwingend vergeben werden, zugleich
aber über die Zweitstimme das bundes-
weite Kräfteverhältnis aller Parteien zu-
einander festgestellt wird. Wenn beispiels-
weise einer Partei auf Grund ihres bun-
desweiten Abschneidens 200 Mandate
zustehen, die dann je nach Abschneiden
in den einzelnen Bundesländern herunter-
gerechnet werden, kann es passieren, dass
auf die Partei in dem Bundesland XY elf
Mandate entfallen. Wenn aber 13 Abge-
ordnete dieser Partei in diesem Bundes-
land bereits per Erststimme ein Direkt-
mandat errungen haben, kann ihnen das
niemand mehr wegnehmen. Somit erhält
die Partei in diesem Bundesland zwei
Überhangmandate. Es bleibt also bei 13.

mehr dazu unter: www.bundestag.de

Nicht nur Schüler möchten wissen, wie die Demokratie funktioniert und worauf die Wähler
bei einer Bundestagswahl achten sollten: Blick von der Zuschauertribüne des Reichstags.
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